Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)



Im August 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten. 


Warum sollten sich Frauen mit Behinderung damit beschäftigen? 


Seit vielen Jahren forderte die deutsche Behindertenbewegung gesetzliche Regelungen gegen ungleiche Behandlung (Diskriminierung). Andere Verbände wie zum Beispiel diejenigen, die Interessen von Homosexuellen vertreten, schlossen sich der Forderung an. Für Menschen mit Behinderung waren sehr wichtige Schritte in diese Richtung das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BBGG) und die Behindertengleichstellungsgesetze in den Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen (NRW) das Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW). Diese Gesetze gelten aber nur zwischen dem Staat und den Bürgerinnen
, so zum Beispiel zwischen dem Sozialamt und einer Frau, die dort einen Antrag stellt. Sie gelten nicht zwischen den Bürgerinnen, also nicht zwischen der Gastwirtin und dem Gast. Um dieses Verhältnis zu regeln, brauchten wir ein gesondertes Gesetz. Dieses Gesetz ist das AGG.


Wie kam es zu dem Gesetz?


Noch im Jahr 2003 war unsere Regierung der Meinung: Wir brauchen kein Antidiskriminierungsgesetz. Die Europäische Union (EU), in der Deutschland Mitglied ist, sah das anders. Sie verabschiedete zwischen den Jahren 2000 und 2004 vier Richtlinien gegen Diskriminierung. Darin geht es aber nicht nur um Behinderung. Gegen die Diskriminierung wegen der Rasse, der ethnischen
 Herkunft und des Geschlechts schützen die Richtlinien umfassend. Im Bereich Beruf schützen sie außerdem gegen die ungleiche Behandlung wegen der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Orientierung. 


Deutschland war verpflichtet, aus diesen Richtlinien der EU ein deutsches Gesetz zu machen. Die Parteien haben sich lange darum gestritten, ob der Schutz vor Diskriminierung nur so weit gehen soll wie in den Richtlinien der EU angegeben oder darüber hinaus. Ein weitergehendes Gesetz würde bedeuten, dass für alle Menschen der gleiche zivilrechtliche Schutz vor Diskriminierung gelten würde – egal aus welchem Grund. Schließlich hat sich der Gesetzgeber für die weitergehende Regelung entschieden: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“



Was steht in dem Gesetz?


Das Gesetz vermeidet den Begriff „Diskriminierung“. 
Es hat im Wesentlichen zwei Anwendungsbereiche. Der Schwerpunkt liegt im Arbeitsrecht. Hier gibt es sehr umfassende Regelungen. Daneben steht der Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen – einschließlich Wohnraum.


Es wird die Bedeutung von Begriffen festgelegt. Diese Begriffe sind „unmittelbare Benachteiligung“, „mittelbare Benachteiligung“ und „Belästigung“. Die „unmittelbare Benachteiligung“ bezieht sich direkt auf einzelne Menschen. So zum Beispiel wenn die Türsteherin eine Diskothekenbesucherin als „Nigger“ beschimpft. Die „mittelbare Benachteiligung“ meint allgemeine Formulierungen, die sich an eine Vielzahl von Menschen richten. So gibt es Versicherungsverträge, die allen Menschen mit der Pflegestufe I den Versicherungsschutz verweigern. „Belästigung“ ist mit dem häufig verwendeten Begriff „Mobbing“ gleichzusetzen.


Nachteilsausgleiche sind ausdrücklich erlaubt. Im Arbeitsrecht gibt es ein Sonderrecht für Religionsgemeinschaften. Das bedeutet: In den Bereichen, in denen es zum Beispiel der katholischen Kirche darum geht, ihren Glauben öffentlich zu vertreten, darf sie auch weiterhin nicht-katholische Menschen ablehnen. Anders ist es, wenn zum Beispiel eine Putzfrau für das Gemeindehaus eingestellt werden soll. Arbeitsrechtlich erlaubt sind auch Sonderregelungen im Zusammenhang mit Alter – wie die Altersteilzeit.

Im anderen Zivilrecht ist eine Benachteiligung „bei der Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse,

die

1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben“
,

unzulässig.


Für die Anwendung des Gesetzes im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnungen, gibt es noch eine wichtige Einschränkung. Wenn es nicht das Merkmal Rasse betrifft, gilt das Gesetz nur für Vermieterinnen, die mehr als 50 Wohnungen haben. Das heißt: Die Eigentümerin eines Zwei-Familienhauses kann immer noch ganz frei entscheiden, wer dort wohnen darf.


Die schon genannte Sonderregelung für Religionsgemeinschaften gilt auch außerhalb des Arbeitsrechts, also im anderen Zivilrecht. Private Versicherungen müssen ihre Verträge so formulieren, dass sie Menschen nicht mehr benachteiligen. Dies gilt ganz besonders bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Allerdings dürfen sie eine ungleiche Behandlung der Versicherten immer noch mit versicherungsmathematisch ermittelter Risikobewertung begründen. Nach Ansicht der Autorin wird sich die Situation von Menschen mit Behinderung, die eine private Versicherung abschließen möchten, kaum verbessern.


Was kann ich machen, wenn ich mich diskriminiert fühle?


Innerhalb von zwei Monaten muss zum Beispiel eine Arbeitnehmerin von ihrer Arbeitgeberin die Beseitigung der Benachteiligung verlangen. Dabei muss die Benachteiligung durch einen so genannten Indizienbeweis nachgewiesen werden. Was genau ein „Indizienbeweis“ ist, das ist unklar. In jedem Fall ist es mehr als eine „Glaubhaftmachung“ und weniger als ein „Beweis“. Ist durch die Benachteiligung ein Schaden entstanden, den die Arbeitgeberin zu vertreten hat, dann muss sie Schadensersatz leisten. Hilft das alles nichts, dann kann die Diskriminierte klagen. Dabei kann sie sich Unterstützung holen. „Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen Verfahren, in denen eine Vertretung durch Anwälte und Anwältinnen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, als Beistände Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten.“
 Außerdem gibt es die Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
 Unter Anderem unterstützt sie „auf unabhängige Weise Personen, die sich […] an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen.“



Es war sehr wichtig, dass die deutsche Behindertenbewegung für dieses Gesetz gekämpft hat. Aber die Praxis muss erst zeigen, ob es die Erwartungen erfüllt.

Esther Schmidt
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